
6. Satzung 

zur Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen für den 

Friedhof Havixbeck vom 21.12.2003 

 

 

Aufgrund des § 4 des Bestattungsgesetzes NRW vom 17.06.2003 (GV NRW S. 313 ff.) in 

der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 

666), in der zurzeit gültigen Verfassung hat der Rat der Gemeinde Havixbeck in seiner 

Sitzung vom                   folgende Satzung beschlossen: 

 

 

Artikel I 

Die Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen für den Friedhof Havixbeck vom 

21.12.2003 (Abl. Gem. Havixbeck S. 169 ff.), zuletzt geändert durch Satzung vom 

24.05.2013 (Abl. Gem. Havixbeck S. 27 ff) wird wie folgt geändert: 

 

 

Die nachfolgenden §§ erhalten folgende Fassung: 

 

 

§ 7 Abs. 5 

 
(5) Erdbestattungen dürfen frühestens 24 Stunden nach Eintritt des Todes vorgenommen werden. 
Erdbestattungen und Einäscherungen müssen innerhalb von 10 Tagen nach Eintritt des Todes 
erfolgen. Aschen müssen spätestens 6 Wochen nach der Einäscherung bestattet werden, 
anderenfalls werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen in einer Urnenreihengrabstätte 
bestattet. 

 

 
§ 16 Abs. 1 und 3 

 
(1) Die Asche wird auf einem vom Friedhofsträger festgelegten Bereich des Friedhofes durch 

Verstreuung der Asche beigesetzt, wenn der Verstorbene dies schriftlich bestimmt hat.  
 
(3) Dem Friedhofsträger ist vor der Beisetzung der Asche nach Absatz 1 die schriftliche Erklärung 
im Original vorzulegen. Am Aschenstreufeld wird nicht gekennzeichnet, wer beigesetzt worden ist. 
Grabmale und bauliche Anlagen sind nicht zulässig. 
 

 

§ 19 Abs. 3 a wird eingefügt 

 
(3 a) Eine Abdeckung von mehr als 50 % der Grabfläche mit Grabplatten oder Steinen ist nicht 
gestattet, damit der Verwesungsprozess nicht beeinträchtigt wird. Zur Grabgrenze muss 

mindestens ein 25 cm breiter Pflanzstreifen erhalten bleiben. 

 

 

§ 20 Abs. 2, 4 und 5 

 

(2) entfällt 

 
(4) Auf jeder Grabstätte darf lediglich 1 Grabmal errichtet werden, wobei die Möglichkeit besteht, 

zusätzlich zu einem stehenden Grabmal 1 Namensplatte aufzubringen. Die Namensplatte 

darf nicht größer als 40x40 cm sein und muss eine Stärke von 5-10 cm haben. 

(5) Der Standort des Grabmales auf der Grabstätte wird entweder im Belegungsplan oder von der 

Friedhofsverwaltung festgesetzt. Es ist im rückwärtigen Drittel zu platzieren und es hat einen 

Mindestabstand von 10 cm vom Rand einzuhalten. In besonders gelagerten Fällen, z. B. wenn die 

Grabstätte mit der Rückseite an eine Pflanzung stößt, kann die Friedhofsverwaltung die Aufstellung 

des Grabmales hinter der Grabstätte zulassen. 



§ 21 Abs. a 

(1) Grabmäler und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen auf einem Friedhof nur aufgestellt 
werden, wenn 

1. sie in Staaten gewonnen, be- und verarbeitet (Herstellung) worden sind, auf deren Staatsgebiet 
bei der Herstellung von Naturstein nicht gegen das Übereinkommen Nr. 182 der Internationalen 

Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur 
Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit verstoßen wird, oder 

2. durch eine Zertifizierungsstelle bestätigt worden ist, dass die Herstellung ohne schlimmste 
Formen von Kinderarbeit erfolgte, und die Steine durch das Aufbringen eines Siegels oder in 
anderer Weise unveränderlich als zertifiziert gekennzeichnet sind. 

(2) Eine Organisation wird von dem für Eine-Welt-Politik zuständigen Ressort (anerkennende 
Behörde) als Zertifizierungsstelle anerkannt, wenn sie  

1. über einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse verfügt,  

2. weder unmittelbar noch mittelbar an der Herstellung oder am Handel mit Steinen beteiligt ist,  

3. sich schriftlich verpflichtet, eine Bestätigung nach Absatz 1 Nummer 2 nur auszustellen, wenn 
sie sich zuvor über das Fehlen schlimmster Formen von Kinderarbeit durch unangekündigte 

Kontrollen im Herstellungsstaat, die nicht länger als 6 Monate zurückliegen dürfen, vergewissert 
hat,  

4. ihre Tätigkeit dokumentiert.  

Die anerkennende Behörde kann die Anerkennung mit Nebenbestimmungen versehen; die 
Gültigkeitsdauer ist auf höchstens 5 Jahre zu befristen.  

(3) Absatz 1 gilt nicht für Natursteine, die vor dem 1. Mai 2015 in das Bundesgebiet eingeführt 

wurden. 
 
 
§ 27 Abs. 9 
 
(9) Rechteckige Trittplatten, die der Abgrenzung oder der Andeutung einer Abgrenzung zwischen 
den Grabstätten dienen, oder andere Andeutungen von Abgrenzungen werden von der 

Friedhofsverwaltung verlegt.Eine Einfassung der Grabstätte aus Stein, Holz oder Metall ist nicht 
gestattet. 
 
 

§ 36 Abs. 1 g 

 
g) entgegen § 21 a Grabsteine aus Kinderarbeit aufstellt, § 22 Abs. (1) und (3), § 26 Abs. (1) ohne 

vorherige Zustimmung Grabmale oder bauliche Anlagen errichtet, verändert oder entfernt, 

 

 

 

 

Artikel II 

 

 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

 



Bekanntmachungsverordnung 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit bekanntgemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine eventuelle Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 

ihrer Veröffentlichung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 

(a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt; 

 

(b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekanntgemacht worden; 

(c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet; 

 

Oder 

 

 

(d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 

 

 

Havixbeck, den 


